Merkblatt

Verwertung von Baurestmassen
Vorgangsweise bei Abbruchmaßnahmen

I

n Österreich fallen nach Schätzungen jährlich etwa 22 Mio. Tonnen Baurestmassen bei Bau- und Abbruchtätigkeiten an. 

Seit 01.01.1993 sind per Verordnung diese anfallenden Baurestmassen, wie z.B. Bauschutt, Straßenaufbruch oder Baustellenabfälle getrennt zu entsorgen. Für die getrennte Sammlung gelten bestimmte Mengenschwellen:

Stoffgruppe
Mengenschwelle

Bodenaushub
20 t

Betonabbruch
20 t

Asphaltabbruch
5 t

Holzabfälle
5 t

Metallabfälle
2 t

Kunststoffabfälle
2 t

Baustellenabfälle
10 t

mineralischer Bauschutt
40 t

Ab der Überschreitung dieser Mengenschwellen ist eine Stoffgruppentrennung und Verwertung bzw. Entsorgung der Baurestmassen vom Bauwerber bzw. vom beauftragten Unternehmen sicher-zustellen und durch Aufzeichnungen Herkunft, Mengen und Verbleib der einzelnen Stoffgruppen nachzuweisen.   

Die Trennung dieser Stoffgruppen ist entweder am Anfallsort oder in den vorgesehenen Behandlungs-anlagen durchzuführen. Die Trennung ist so vorzunehmen, daß eine Verwertung der einzelnen Stoffgruppen möglich ist.

Grundsätzlich ist für die Einhaltung der Trennpflicht der Bauherr verantwortlich. Seine verwaltungsrechtliche Verantwortung verliert er auch dann nicht, wenn er die Trennpflicht vertraglich dem Durchführenden (z.B. Baufirma, Baumeister) übergibt.

Bei der Ausführung des Abbruches eines Baues mit einem umbauten Raum von mehr als 500 m3 ist der Bauanzeige ein abgeschlossener Vertrag über die ordnungsgemäße Behandlung des anfallenden Abbruchmaterials durch ein hierzu befugtes Unternehmen anzuschließen, wenn ein solcher Nachweis nicht bereits im vorausgegangenen Bauverfahren erbracht worden ist.

Nachstehend einige Punkte, die es zu beachten gilt:

1. Der Abbruch wird durch ein Entsorgungs-unternehmen, das mit der entsprechenden Genehmigung der Weiterbearbeitung oder Deponierung des Materials ausgestattet ist, durchgeführt. Vertrag liegt vor.

Bei diesem Fall kann die Abbruchgenehmigung erteilt werden.

2. Der Abbruch wird durch ein Unternehmen durchgeführt, welches eine Gewerbeberechtigung für die Ausübung dieser Tätigkeit (incl. Transport) besitzt. 

Hier ist auch eine Bestätigung über die ordnungsgemäße Weiterverarbeitung bzw. Deponierung des Abbruchmaterials einzufordern und zwar durch ein hierzu befugtes Unternehmen (Nachweis einer Deponie oder eines hierzu befugten Sortierbetriebes).

3. Der Antragsteller möchte den Abbruch selbst durchführen und das Abbruchmaterial im eigenen Bereich einer Wieder- bzw. Weiterverwendung zuführen.

Bei dieser Variante ist vor allem darauf zu achten, daß der einzufordernde Vertrag über die ordnungsgemäße Behandlung des Materials hier nur durch eine Wieder- und Weiterverwendungs-erlaubnis durch die zuständige Behörde (BH Salzburg Umgebung) ersetzt werden kann. Erst bei Vorliegen dieser Erlaubnis durch die Bezirksverwaltungsbehörde kann auch die Abbrucherlaubnis erteilt werden.

Das Ansuchen um eine Ausnahme nach dem § 12 Abs. 3 Baupolizeigesetz ist als formloses Schreiben an die BH Salzburg Umgebung - Umweltamt zu richten. Es hat eine kurze Beschreibung der vorgesehenen Maßnahme zu beinhalten, eine Beschreibung des Gebäudes und dessen Zusammensetzung, sowie eine Beschreibung wo und warum das Abbruchmaterial verwendet werden soll. Als Beilage ist ebenfalls ein Lageplan anzuschließen, auf dem genau ersichtlich ist, wo das anfallende Material verfüllt werden soll.
Ablagerungen von Baurestmassen jeglicher Art sind außerhalb genehmigter Deponien grundsätzlich unzulässig.

Nähere Informationen bei Ihrem Gemeindeamt!

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr gegeben werden!
Stand 01.01.98


